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Entwicklung: Rahmenbedingungen 
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„Entwicklung einer übergeordneten S3-Leitlinie, die auf der Grundlage von Meta-Analysen zu bestehenden 

Forschungsergebnissen zum Thema ‚Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung im Kindes- und Jugendalter‘ erstellt werden sollte. 

Bislang bestehen Leitlinien auf dem S1- und S2-Niveau (AWMF-S2-Leitlinie ‚Kindesmisshandlung und Vernachlässigung‘, AWMF-

S1-Leitlinie ‚Vernachlässigung, Misshandlung, sexueller Missbrauch‘. Ein Problem, das sich bei der Entwicklung einer S3-Leitlinie 

ergibt, ist jedoch, dass für verschiedene Berufsgruppen prinzipiell unterschiedliche Leitlinien notwendig wären, deren Erstellung 

eine wissenschaftliche Fachgesellschaft bzw. ein Expertengremium überfordert. Zum anderen ist die empirische wissenschaftliche 

Basis, auf der die Erstellung einer S3-Leitlinie aufsetzt, bislang noch unzureichend. Schließlich ist die systematische Entwicklung 

einer entsprechenden S3-Leitlinie sehr aufwändig und damit nicht aus Eigenmitteln der medizinisch-wissenschaftlichen 

Fachgesellschaften zu finanzieren.“ 

Abschlussbericht Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch 2011 

 

 

 

Entwicklung: Runder Tisch 
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Entwicklung & Methodik 
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 74 Fachgesellschaften und Organisationen 

 4 Bundesministerien 

 2 Bundesbeauftragte 

 Ständige Konferenz der Kultusminister der 

Länder in der BRD 

 Patientenvertretung und UBSKM  

 bis zu 140 Mandatierte 

 Versorgungsbereiche (Jugendhilfe, Medizin, Pädagogik, 

Psychologie, Soziale Arbeit) 

 Multiprofessionelles Team im Leitlinienbüro 
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 S3 Leitlinie 

 Evidenzbasierte & Konsentierte  

Handlungsempfehlungen 

 Schlüsselfragen (nach PICO) 

 basiert auf Fallabfrage 

 Systematische Literatursuche  

 PubMed, Embase, CINAHL, PsycInfo, ERIC 

& Cochrane Library 

 Literaturbewertung (nach SIGN) 
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Konsensus 
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Transparenz 
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ENTWICKLUNG 

MANDATIERTE FÜR ALLE 

 SITZUNGEN 

 STEUERUNGSGRUPPE 

 ONLINEPORTAL 

 NEWSLETTER 

 REGIONALKONFERENZEN 

 

 

 UPDATE-VERANSTALTUNGEN 

 HOMEPAGE 

 SOCIAL MEDIA 

 KONGRESSE, FACHTAGE, …. 

 LEITLINIENREPORT MIT 

AUFBEREITUNG DER EVIDENZ 

UND DER KOMMENTARE 
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Rechte von Kindern und Jugendlichen 
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 UN Kinderrechtskonvention  

 

 Kinder- und Jugendhilfegesetz           

(SGB VIII) 

 

 Gesetz zur Kooperation und 

Information im Kinderschutz                  

(KKG) 

Quelle: Kinderschutz Schweiz,  

www.elternbildung.ch 
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Eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 1666 I BGB liegt vor, wenn eine 

gegenwärtige, in einem solchen Maß vorhandene Gefahr festgestellt wird, 

dass bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche Schädigung 

des geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. An die Wahrscheinlichkeit des 

Schadenseintritts sind dabei umso geringere Anforderungen zu stellen, je 

schwerer der drohende Schaden wiegt. 

BGH FamRZ 1956, 351; BGH 23.11.2016 – XII ZB 149/16 

 

 

Kindeswohlgefährdung 
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Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind u.a.: 

Alleiniges oder in Kombination auftretendes Vorkommen von: Körperlicher 

Misshandlung, emotionaler Misshandlung, körperlicher Vernachlässigung, 

emotionaler Vernachlässigung oder sexuellem Missbrauch von Kindern im 

Alter von 0 bis 18 Jahren. 

Definition Kinderschutzleitlinienbüro 

Gewichtige Anhaltspunkte 
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Umgang mit Anhaltspunkten für KWG 

OBJEKTIVIEREN PROGNOSTIZIEREN MITTEILEN 

strukturierte Diagnostik Entwicklung einschätzen  Kinder & Jugendliche 

 Personensorgeberechtigte 

 Fachkräfte 

Erörterung der Situation mit den Beteiligten! 

ZIEL: Perspektivklärung für das Kind 
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Werden […] gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 

Kindes oder Jugendlichen bekannt, so sollen [Geheimnisträger] mit dem 

Kind oder Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die Situation 

erörtern und soweit erforderlich, bei den Personensorgeberechtigten auf die 

Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der wirksame 

Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

 

 

§ 4 KKG Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger 
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Themen 
 

Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen 
 

Vorgehen im medizinischen Kinderschutz 

Erkennen von Hilfe- und Unterstützungsbedarfen 

Diagnostische Methoden  

Strukturierte Befragung Bildgebende Diagnostik 

Sexueller Missbrauch 

Hämatome & thermische Verletzungen 

Kooperation KKG OPS 1-945 Informationsaustausch 

Untersuchung der Augen Differentialdiagnosen 

Geschwisterkinder Interventionen für Eltern 

Eltern in Belastungssituationen 

Kinder-Früherkennungsuntersuchung 

Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten 

Zahnärztliche Untersuchung 

Emotionale Vernachlässigung und Misshandlung 

Neonatales Drogenentzugssyndrom 
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Ergebnisse     Handlungsempfehlungen 

 

 

Sensibilisierung Sicherheit Konsens Verständnis Zukunft 
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 Versorgungsübergreifender Konsens 

 Berücksichtigung von Kindern und Jugendlichen 

 Einbeziehen der „Erwachsenenmedizin“ 

 „Keine Diagnose ohne Prognose“ 

 Medizinische Diagnostik 

 Darstellung der Vorgehensweise im Gesundheitswesen 

 

Was ist neu? 
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Röntgen-Skelettscreening 

 
1. RÖNTGEN: 

 
FRAKTUR 

BECKEN/HÜFTE 

BDS. 

 

WS SEITL. 

THORAX 

SCHRÄG 

BDS. 

 

FRAKTUR 

WIEDERHOLUNG  

1. RÖNTGEN 
(NACH 10 – 14 TAGEN) 

SCHÄDEL IN 2 E 
 

THORAX A-P 
 

EXTREMITÄTEN (MIT FÜßEN 

UND HÄNDEN) A-P 

 

KEINE 

FRAKTUR 

KEINE 

FRAKTUR 
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Langfassung seit Februar 2019 veröffentlicht 

Download als PDF (358 Seiten) 

 Präambel 

 Allgemeine Informationen und Einführung 

 Grundlagen für Fachkräfte 

 Handlungsempfehlungen (ab Sommer 

2019 auf englisch) 

 Ausblick 

 

 
 

 

 

 

 verabschiedet & veröffentlicht  
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Leitlinienreport seit Februar 2019 veröffentlicht 

Download als PDF (169 Seiten)  

mit Evidenzaufbereitung (206 Referenzen) & Änderungen der 

Langfassung (Kommentierungen auf 88 Seiten) 

 Geltungsbereich & Zweck 

 Beteiligte 

 Methodik & Evidenz 

 Begutachtung & Verabschiedung 

Englische Übersetzung ab Sommer 2019 

 

 
 

 

 

 

 verabschiedet & veröffentlicht  
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Hilfsmittel für Fachkräfte 
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Aufklärungen für Kinder und Jugendliche 



Kinderschutzleitlinienbüro_2019 

Quick Guide  
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Digitale Medien 

24  
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Ausblick geplante Veröffentlichungen zum Herbst 2019 

Version für 

Fachkräfte der 

Jugendhilfe und 

Pädagogik 

 
 

 

 

 

Ausbau der Pilani-APP 

für Fachkräfte 

Erreichbarkeit 

Kinderschutzleitlinienbüro bis 

zum 31.08.2019 unter 
kinderschutzleitlinie@uni-bonn.de  

Update für 2024 

mailto:kinderschutzleitlinie@uni-bonn.de
mailto:kinderschutzleitlinie@uni-bonn.de
mailto:kinderschutzleitlinie@uni-bonn.de
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Dissemination 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

Kinderschutzleitlinienbüro_2019 

AWMF (AWMF-Register-Nr. 027 − 069) awmf.de 

Kinderschutzleitlinie   kinderschutzleitlinie.de  

Pilani    pilani.de  

DGKiM    dgkim.de 

 


